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Meldeschein für eine 
nicht intakte  
Brandschottung   

Gebäude Nr. ………………..………………………………………………….. 

Raum Nr. …………………………………………………………………….. 

Schott Nr. …………………………………………………………………….. 

Meldender: ..…………………………………………………………………..  

Firma:  …………………………………………………………………….. 

Gemeldet am: ........…………………………………………………………….. 

Instandgesetzt von Firma: .………………………………………….. 

Instandgesetzt am: ………………………………………………….……. 

Beschädigte Brandschottungen müssen beim Verlassen der Baustelle (auch während der Mittagspause) 
entsprechend den Vorschriften und mit geeignetem Material wieder verschlossen werden. In Notfall 
kann auch entsprechendes Material entgeltlich vom ZfP zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus 
müssen die Brandschottungen mit diesem Formular an die Abteilung Technik gemeldet werden. 
Benutzen Sie hierzu den dafür vorgesehenen Briefkasten „Brandabschottungen“ in der Abteilung 
Technik.  

Die Vorlage hierfür liegt in der Techn. Werkstatt vor. Die wiederhergestellte Abschottung ist in Bildform 
(jpg) dem Auftraggeber zu übergeben. Die Bildform ist spätestens 10 Arbeitstage nach 
Wiederherstellung der Schottung der örtlichen Leitung der Werkstatt zu übergeben.  


